
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/5/25 93/14/0034
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1993

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

53 Wirtschaftsförderung

Norm

EStG 1988 §31 Abs4;

StruktVG 1969 §8;

Rechtssatz

Keine Anrechnung der Schenkungssteuer auf die bei Veräußerung einer Beteiligung an einer GmbH anfallende

Einkommensteuer, wenn die Schenkungssteuer aus der Überlassung von Anteilen an einer OHG entstanden war,

deren Betriebsvermögen sodann gegen Gewährung des Geschäftsanteils an der GmbH in diese nach dem StruktVG

eingebracht wurde.
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